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Der schweizerische Republikaner.

Zeh »i tes Stück.

Zürich, Freytaqs den 16. Merz 1795.

Von dem schweizerischen Republikaner erscheinen für einmal wöchentlich zwey Stücke, jedes von^einem halben Bogen.
Man kann sich für fünf und zwanzig Stücke mit 45 Kreuzer Jürcher-Valuta in der Buchhandlung von Orell, Füßli und

Comp. abonnieren. Entferntere Orte wenden sich an das nächstgelegenste Postamt.
Was die Redaktion der Zeitschrift und allfillige Beytrage zu derselben betrifft, so kann man sich deßwegen an einen der unter-

zeichneten Herausgeber wenden, die für alle Aufsätze, welche nicht mir den Namen der Verfasser unterzeichnet seyn sollten

rerantworltich sind.
Escher im Grabenhof. Doktor Usteri.

Bemerkungen über den Aufsah des B. David
Vogel in Paris, und über die Briefauszüge im

vorhergehenden Suick.

Nur die freymüthige Beurtheilung eines Gegenstandes

nach seinen verschiedenen Gesichtspunkten, kann Helles Licht
über ihn verbreiten, da h.ngegen Aufstellung desselben

Unter einem einzigen Gesi.sttspunkte, besonders wenn

dieser noch gar einseitig gewählt ist, leicht einen höchst

fehlerhaften Begriff von drmseibcn geben kann. Dieser

Betrachtung aus einem andern als dem angewiesenen

Gesichtspunkte, scheint besonders auch jener Gegenstand zu

bedürfen, der in den bemerkten Aufsätzen behandelt wird.
Unstreitig hat jeder Nachbar und so auch jeder Staat

das Recht, von seinem Nachbarn oder benachbarten Staate
zu fvdcrn, daß er sich so einrichte daß keine Gefahr und

Schaden für jenen daraus entstehen könne! ans diesem

Grund sorgt die Pvlizey für die gute Unterhaltung drr
Feuerherde, damit nicht ans der Nachläßigkcit des Einen,
Schaden für den andern entstehe. Aber diese Sorge für
die eigene Sicherheit darf doch ja nicht so weit gehen,
baß ein Nachbar dem andern vorschreibe »siehe ich habe

durch dieje neue Anstalten mein Haus geschützt, schleunig

richte das deiuige genau eben so ein, weil mir denie

alte Einrichtung gefährlich werden könnte." Daß kein

Nachbar, wer er auch sey, dieses Recht aus seinen Nach-
barn haben könne, räumen die beyden Versasser de,

obigen Aufsätze auch «och zum Theil, obgleich nicht
genau bestimmt ein: doch im Ganzen wären wir also
über die Grundsätze selbst einig. Aber nun die Anwendung.

In der Schweiz erwachte Gefühl für das Bedürfniß
einer Staatsvcrändcrung; aber es erwachte nicht in der

g a n zen Schweiz! Die dcm o k r atischcn Ca nto ne

und viele der begünstigter«! Angehörigen der Aristokra-
tien lebten glücklich und froh und zufrieden bey ihren
bisherigen Einrichtungen; besonders die erster», welche

den Hanptfiamm Helvetic» s ausmachen, sehen jede

Abweichung von ihrer bisherigen reinen Demokratie
als Verlust ihrer schon seit 500. Iahren ungestört be-

sesscneu Freyheit au; folglich ist h,er Abänderung der

Staatsfvrm nicht nach freyer Willkühr und Ueberzeugung-

möglich. —
Aber erfordert vielleicht eben hier das Interesse be-

nachbarter Nationen, Umschmci,ung dieser bisherigen For-
men Ganz Helveticn hat ungefehr ein und eine halbe

Million Menschen, die nun alle ohne Ausnahme
zu den Grundsätzen der Freyheit und Gleich-
hcit sich bekennen, und in dieser Rücksicht nicht mehr
als eine kleine Feuerstätte für die Aristokratie auge-
sehen werden ko-,neu, von - der das ausserordentl.che

große Geoäude der französischen Republik, das

run über zo Millionen Menschen umsaßt, der

Gefahr e.ues heu^icheinschleichenden Brandes ausgesetzt

seyn kaun. Also auch abgerechnet die Kleinheit Hel-
vekicns gegen die Große Galliens, welche schon au

sich jede Gefahr kür o.eses von Seite jenes unmöglich

macht, ist jetzt buch gänzliche Aufheoung jeder Aristo-
kratic in der Schweiz, jede Spur von Gefahr ver-
schwniiden.

Aber wird die Aristokratie nicht wieder alknähüg



außcben in dem Föderativ system Helve tiens
dieß wird von dem cn.eii Verfasser eingewendet. Wie isi für
einen Beobachter der Menschheit eine solche Einwendung

möglich Anerkennung der Gleichheit der Rechte
und der natürlichen Freyheit der Menschen
ist einer der größten und wichtigsten Schritte den das

Menschengeschlecht noch ie in seiner Cultur
gemacht hat: und geht die Menschheit zurück? ist

sie je eigentlich zurückgeiretten? wie wird sie denn jetzt

zurücktretten können, da ihr unaufhaltsamer Fortschritt
durch so viele allgemeine Sich.rungsniittel wie Buch
druckercy, Posten u. dgl. unabänderlich geschützt ist!

Also hört wohl jeder Voe-vaud von Gefahr sich

Gallien ans der gegenwärtigen allgemein demv-
kr a tisch en Lage Helveticas auf. Ader erfoderr

vielleicht die Lage Helvetiens selbst, gänzliche An-

sammenschmclznng zn seiner Sichirhcit? — Da ich keine

Gründe, sondern mir einige Deelamationen h-efür in

jenen Aufsätzen vorfinde, so stelle ich auch keine Gegen-

gründe aus. Nur einige Worte als Antwort auf einige

ebenfalls abgcbrochnc Bemerkungen.' — Daß Helve t i e n

in feinem Föderativsystem der Neutralität bey

auswärtigen Kriegen sahig ist,'zeigt seine ganze Ge-

schichte ohne irgend eine Ausnahme: aber mehr noch!

ist nicht höchstwahrscheinlich, das wenn sich H elver irr
durch eine gänzliche unbedingte Zusammenschmelzung die

Fähigkeit verschast, an auswärtigen Kriegen Theil zu

nehmen, es eher in dieselben verwickelt werden kaun und

wird, als wenn seine Verfassung und seine Militärem-

richtung nur zu seiner eignen unmittelbaren Beschütznng

ihm Macht und Kraft gieot? — Und die Abgaben
die eine ganz zusammengeschmolzne Verfassung noth-

wendig machen, find ganz Helvetic» s ö ko n o mi-
scher mid physikalischer Beschaffenheit wider-

sprechend: denn bisher waren beynahe gar keine Staats-
abgaben a»f diesem Lande: die Regierungen be-

saßen Domainen-Gütcr, die für ihre geringen Aus-

gaben zureichten; und wo Druck aus dem Ackerban war,
da war dieser nur durch eine fehlerhafte Einrichtung des

Dchuldcnsysiems, dessen Entwicklung nicht hieher

gehört, aus Zasselbc gebracht.

Wenn also gegenwärtig, nach Aufhebung aller ehma-

ligen aristokratischen Regierungen, Einwcndun-

gen wider die gänzliche Zusammenschmelzung H elve t i e n s

gemacht werden, so ist nicht aristokratisches Vorurtheil
ober unchristlicher Eigennutz die Ursache davon, sondern
das aus genauer Lokaikenntniß Heiveticns, besonders

aber des Geists seines Volks herrührende Gefühl
von der Unzweckmas'-gkeit und Gefährlichkeit einer solche»

m bedingten Vcre.nigung ist es, welches sich mit warmer
Vaterlandsliebe dagegen setzt, und esst, Vollendung der

e nzelnen neuen Staats-Einrichtungen sodert, um dann

die verschiedncn Staaten Helve tiens nicht zusammen-

zuschmelzen, aber so innig in Rücksicht aus jede äussere

Angelegenheit zu vereinigen, daß dasselbe nie mehr in

Fall kommen kann, durch abgesöndcrte Theile desselben

in auswärtige Angelegenheiten unwilikührlich hmemge-

rissen zu werden!
Und »nii noch ein Wort über den Schluß des Aus-

zugs eines zweyten Schreibens. Eben deswegen weil
die Aristokratien auf das Recht des Stärkern gebaut

waren, wurden, sie gestürzt: eben deswegen weil das

Recht der reinen Ver nun st sürhin gelten soll,
ward Freyheit und Gleichheit eingeführt, und

wenn jenes Recht des Stärk er» auch fortan aus-

geübt werden soll, so sind die vorgeblich angenommnen

Gnüidsätze dee Freyheit und Gleichheit, nur schandliche

Larve und heuchlerischer Deckmantel. Die Anwendung des

Rechtes des Srarkern kann von ihrer Scheußlichkeit

»ichtS verlieren, gesetzt auch gute Zwecke würden dadurch

erreicht; jenes zugegeben, wäre geradehin die Heiligung
schiechter Mittel durch den guten Zweck und den Grund-
satz anerkannt, durch welchen alle Verfolgungen gerecht-

fertigt werden, die die Geschichte der Menschheit schau-

den, den Grundsatz der die Henkerhordcn Spaniens in

Amerika leitete, der von der Inquisition, von de»

Jesuiten, von alle» Tyrannen »»v Wütrichen des Men-
j schuzgeschlechts benutzt ward - um ihre Greuelthaten zu

I rechtfertigen. Mit diesem politischen Grui.dsatz war-?

Pole» getheilt; mit ihm ward Preß- und Denksreyheit

in der Well unterdrückt; mit ihm herrschte Robespien e

im Namen der Freyheit und Republik als ein Alba

übeS Gallien!

Ewig und unter keinen Umständen kann

eine gute Absicht ungerechte Mittel recht-
fertigen! das îvechr soil ausschließend
heilig seyn.

Escher.


	Bemerkungen über den Aufsatz des B. David Vogel in Paris, und über die Briefauszüge im vorhergehenden Stück

